
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/12/19 94/09/0016
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

AVG §59 Abs1;

BDG 1979 §126 Abs2;

BDG 1979 §93 Abs2;

Rechtssatz

Stehen die dem Beamten zur Last gelegten Dienstp9ichtverletzungen in einem zeitlichen und inhaltlichen

Zusammenhang, ist eine isolierte Betrachtung, die sich jeweils nur auf einen Anschuldigungspunkt beschränkt, von

vornherein verfehlt.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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